
Beschwerde gegen die Entscheidungen 
der Kreisgerichte,

— die Militärobergerichte über die Rechts
mittel des Protestes, der Berufung und 
der Beschwerde gegen die Entscheidun
gen der Militärgerichte,

— das Oberste Gericht' über die Rechts
mittel des Protestes, der Berufung und 
der Beschwerde gegen die Entscheidun
gen der Bezirksgerichte und Militär
obergerichte.
Als Kassationsgerichte sind für die Ver

handlung und Entscheidung im Strafver
fahren zuständig:
— das Präsidium des Bezirksgerichts über 

den Antrag des Direktors des Bezirks
gerichts oder des Staatsanwalts des Be
zirkes auf Kassation rechtskräftiger 
Entscheidungen der Kreisgerichte im 
Bezirk,

— das Militärobergericht über den Antrag 
des Leiters des Militärobergerichts oder 
des zuständigen Militärstaatsanwalts 
auf Kassation rechtskräftiger Entschei
dungen der Militärgerichte des Zustän
digkeitsbereichs,

— die Strafsenate des Obersten Gerichts 
über den Antrag des Präsidenten des 
Obersten Gerichts oder des General
staatsanwalts auf Kassation rechtskräf
tiger Entscheidungen der Senate und 
Kammern der Bezirks- und Kreis
gerichte, der Militärobergerichte und 
Militärgerichte,

— das Präsidium des Obersten Gerichts 
über den Antrag des Präsidenten des 
Obersten Gerichts oder des General
staatsanwalts auf Kassation rechts
kräftiger Entscheidungen der Senate 
des Obersten Gerichts sowie der Kas
sationsentscheidungen der Präsidien der 
Bezirksgerichte und der Militärstraf
senate der Militärobergerichte. Es ist 
Weiterhin für die Entscheidung zustän
dig, im Ausnahmefall zugunsten eines 
Verurteilten die Zulässigkeit der Kas
sation eines Strafurteils zu beschließen, 
wenn die Kassationsfrist verstrichen ist. 
Die sachliche Zuständigkeit ist so gere

gelt, daß
— die Unterschiede der Strafsachen nach 

Schwierigkeit und Tragweite berück
sichtigt werden

— das geeignetste Glied der Gerichtsorga

nisation zur gerechten und zugleich ge
sellschaftswirksamen Verhandlung und 
Entscheidung berufen wird

— die günstigsten Bedingungen zur um
fassenden Mitwirkung der Werktätigen 
bei der Verhütung und Bekämpfung 
von Straftaten und anderen Rechtsver
letzungen vorhanden sind

— die Leitung der Strafrechtsprechung al
ler Gerichte durch das Oberste Gericht 
und die Leitung der Strafrecht
sprechung der Kreisgerichte durch die 
Bezirksgerichte gefördert wird.

Allgemeine und sachliche Zuständigkeit der
Militärgerichte
Allgemeine Zuständigkeit (§ 4 MGO)

Die MGO verwendet den Begriff Militär
gerichte unter zwei verschiedenen Aspek
ten. Erstens bezeichnet dieser Begriff die 
aus dem Militärkollegium des Obersten 
Gerichts, sämtlichen Militärobergerichten 
und sämtlichen Militärgerichten beste
hende Gesamtheit der Militärgerichtsorga
nisation. In seiner zweiten Bedeutung be
zieht sich der Begriff Militärgerichte auf 
die Grundstufe der Militärgerichtsorgani
sation (§ 7 Abs. 1 MGO).

Der Rechtsprechung der Militärgerichte
(gemeint sind Militärgerichte aller Stufen)
unterliegen:
— Militärpersonen, die aktiven Wehr

dienst oder Reservistenwehrdienst lei
sten,

— Personen, die während der Ableistung 
des aktiven Wehrdienstes oder Reservi
stenwehrdienstes strafbare Handlungen 
begangen haben, jedoch nicht mehr Mi
litärpersonen sind,

— Zivilbeschäftigte der Nationalen Volks
armee, der Grenztruppen der DDR oder 
der Zivilverteidigung,

— Personen, die unter Verletzung einer 
abgegebenen Verpflichtung Handlun
gen begehen, die sich gegen die militä
rische Sicherheit richten,

— Personen, die durch Landesverrat, Di
version oder Sabotage die militärische 
Sicherheit gefährden,

Unter den zuletzt genannten vier Voraus
setzungen kann bei den Kreis- und Be
zirksgerichten angeklagt und verhandelt 
werden, wenn die Strafsachen vom Mili
tärstaatsanwalt an den zuständigen Kreis-
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